
Aus der Betrachtung,
daß die bürgerlichen
Gesetze, um den Bür-

gern volle Beruhigung über
den gesicherten Genuß ihrer
Privat-Rechte zu verschaf-
fen, nicht nur nach den all-
gemeinen Grundsätzen der
Gerechtigkeit; sondern auch
nach den besonderen Ver-
hältnissen der Einwohner
bestimmt, in einer ihnen
verständlichen Sprache be-
kannt gemacht, und durch
eine ordentliche Sammlung
in stätem Andenken erhalten
werden sollen, haben Wir
seit dem Antritte Unserer
Regierung unausgesetzt
Sorge getragen, daß die
schon von Unseren Vorfah-
ren beschlossene und unter-
nommene Abfassung eines
vollständigen, einheimi-
schen bürgerlichen Gesetz-
buches ihrer Vollendung zu-
geführt werde.“ So beginnt
die Präambel zum „Allge-
meinen Bürgerlichen Ge-
setzbuch“ (ABGB), das am
1. Juni 1811 als kaiserliches
„Patent“ (Gesetz) kundge-
macht wurde und am 1. Jän-
ner 1812 in Kraft getreten
ist. Das Gesetzeswerk galt
für die deutschen Erbländer
der Österreichischen Mon-
archie sowie für Galizien.
Später wurde das ABGB
auch in Siebenbürgen,
Kroatien, Slawonien, Bosni-
en und der Herzegowina
gültig – in übersetzten Fas-
sungen mit leichten Ände-
rungen. Nicht übernommen
wurde das ABGB in Ungarn
und seinen Nebenländern.

Das aus 1.502 Paragrafen
bestehende Gesetzeswerk
regelte das gesamte Perso-
nen- und Sachenrecht und
ersetzte das bürgerliche Ge-
setzbuch von 1786, das bür-
gerliche Gesetzbuch für Ga-
lizien und alle anderen Zi-

vilrechtsbestimmungen, de-
ren Inhalte im AGBG be-
handelt wurden. In § 1 wird
das „bürgerliche Recht“ er-
läutert als „Inbegriff der Ge-
setze, wodurch die Privat-
Rechte und Pflichten der
Einwohner des Staates unter
sich bestimmt werden“.

Als Schöpfer des ABGB
gilt Univ.-Prof. Dr. iur.
Franz Edler von Zeiller
(1751 – 1828). Er war 1802
Hofrat bei der Obersten Jus-
tizstelle und von 1803 bis
1807 Rektor der Universität
Wien. Zeiller hatte schon
bei der Erstellung des Straf-
gesetzbuchs von 1803 maß-
geblich mitgewirkt. Bei der
Abfassung des ABGB un-

terstützten ihn Karl Anton
von Martini und andere be-
deutende Juristen der Mon-
archie. In einem Kommen-
tar zum ABGB schrieb Zeil-
ler 1811: „Eurer Majestät
verdanken die Deutschen
Provinzen des Oesterreichi-
schen Kaiserthums, nach
dem mit allgemeinem
Beyfall aufgenommenen,
und bereits durch sechs
Jahre mit dem gedeihlichs-
ten Erfolge in Ausübung ge-
setzten Strafgesetzes über
Verbrechen und schwere
Polizey-Uebertretungen,
nun auch die große Wohltat
eines einheimischen allge-
meinen Civil-Codex, wo-
durch der Bürger über seine
und seiner Mitbürger Rech-

te und Rechtspflichten be-
lehrt, die Streitsucht be-
schränkt, und die Willkür
für immer aus den Gerichts-
höfen verbannt werden
soll.“

Stärkere Veränderungen
des ABGB gab es mit Teil-
novellen von 1914, 1915
und 1916. Nach dem Zerfall
der Monarchie bestand das
Gesetzbuch im neuen Öster-
reich weiter. In den 1970er-
Jahren erfolgten weitere
größere Novellierungen, vor
allem im Familienrecht.
Weite Teile des Privatrechts
sind heute außerhalb des
ABGB geregelt – etwa das
Ehegesetz, das Mietrechts-
gesetz und das Konsumen-
tenschutzgesetz. Viele Be-
stimmungen des ABGB gel-
ten noch in der Urfassung
und sind auch in der
(Rechts-)Sprache des frühen
18. Jahrhunderts abgefasst.

Das ABGB diente als
Vorbild für Zivilrechtswer-
ke in mehreren europäi-
schen Staaten, darunter
Bayern und Sachsen sowie
einige Schweizer Kantone.
Im Fürstentum Liechten-
stein wurde das ABGB im
Februar 1812 übernommen
– vorerst ohne Erbrecht. 

Die letzte Änderung des
ABGB erfolgte am 27. Juli
2010 (BGBl. I Nr. 58/2010). 

Code Civil. Das Allge-
meine Bürgerliche Gesetz-
buch galt nicht in allen Län-
dern des heutigen Öster-
reichs. Denn mit dem „Frie-
den von Schönbrunn“ nach
dem fünften Koalitionskrieg
gegen Frankreich verlor
Österreich die Gebiete
Oberkärnten und Osttirol.
Schon mit dem Frieden von
Pressburg 1805 nach dem
dritten Koalitionskrieg hatte
Österreich die Grafschaften
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Alte Landkarte von Illyrien: In Klagenfurt galt das österreichi-
sche ABGB und in Villach der französische Code Civil.

Verfasser und Vorverfasser des ABGB 1811: „Kronjuristen“
Franz von Zeiller und Karl Anton von Martini (Büsten im 
Arkadenhof der Universität Wien).

200 Jahre ABGB
Am 1. Jänner 1812 ist das „Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch“ in Kraft getreten. Es ist neben dem

französischen „Code Civile“ das älteste heute noch geltende Zivilgesetz Europas.
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Tirol und Vorarlberg an
Bayern abtreten müssen.

Oberkärnten und Osttirol
(„Villacher Kreis“) kamen
zu den „Illyrischen Provin-
zen“ und damit zum franzö-
sischen Imperium. Verwal-
tungssitz der Illyrischen
Provinzen und zugleich Sitz
des französischen General-
gouverneurs war Laibach.
Währung war der Franc an-
statt des Guldens und es
wurden auch die französi-
schen Maße und Gewichte
eingeführt. Es herrschte
Glaubensfreiheit und weit-
gehende Gewerbefreiheit,
viele Vorrechte des Adels
wurden aufgehoben, ebenso
die Naturalsteuern und das
Untertanenverhältnis. Ab
1811 erfolgte die Neuorga-
nisation Oberkärntens zu ei-
ner Zivilprovinz mit Kanto-
nen, die wiederum in Arron-
dissements oder Mairien un-
terteilt waren. Die Mairien
(Bürgermeistereien) hatten
vor allem  Verwaltungs-

und juristische Aufgaben. 
In Oberkärnten und Ost-

tirol galten ab 1. Jänner
1812 die französischen Ge-
setze, darunter der „Code
Civil“. Dieses, am 21. März
1804 in Frankreich in Kraft
getretene Bürgerliche Ge-
setzbuch ist Grundlage für
das heutige Zivilrecht in
Frankreich, Belgien und Lu-

xemburg. Anstatt der Ma-
gistrate gab es Friedensrich-
ter und Tribunale. Amts-
sprache war Französisch;
Erlässe wurden in die deut-
sche Sprache übersetzt. 

Im österreichischen Un-
terkärnten galt das ABGB
und im „französischen“
Oberkärnten der Code Civil,
der zeitgleich mit dem

AGBG in Kärnten einge-
führt wurde. Vom Code Ci-
vil gab es keine eigene Aus-
gabe für die Illyrischen Pro-
vinzen. Deshalb wurden ei-
nige ins Deutsche übersetzte
Ausgaben aus Deutschland
und Frankreich verwendet. 

Nach der Niederlage Na-
poleons in der Völker-
schlacht bei Leipzig 1813
wurden die Illyrischen Pro-
vinzen wieder unter öster-
reichische Verwaltung ge-
stellt. Mit dem Friedensver-
trag von Paris am 30. Mai
1814 wurde Oberkärnten
wieder ein Teil Österreichs.
Ab 1815 galt auch für Ober-
kärnten das österreichische
Zivilrecht, ebenso für die
wiedererworbenen Graf-
schaften Tirol und Vorarl-
berg, ab 1817 auch in den
anderen wieder zu Öster-
reich gekommenen Gebie-
ten in Salzburg sowie im
Brixental, Zillertal, Innvier-
tel und Hausruck.

Werner Sabitzer
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Französischer „Code Civil“: Gültig in Oberkärnten.

080_081_200_Jahre_ABGB_030412.qxd  22.02.2012  16:14 Uhr  Seite 81




